
Antrag zur UV-Sitzung am 28.05.2020

Antragsteller:  AktionsGemeinschaft Uni Wien

Kostenübernahme Rechtsgutachten Lehramtsstudierende

Herbst 2019: Die Studierenden gehen ihrem Alltag nach, Corona kennen die meisten nur als 
Getränk, die meisten Studierenden sehen positiv ins das Jahr 2020, die Welt scheint in 
Ordnung zu sein. 
Aber selbst vor Corona mussten hunderte Lehramtsstudierende der Uni Wien bangen, wie das 
Jahr 2020 für sie verlaufen sollte, denn das Diplomstudiums Lehramt sollte am 30.04.2020 
auszulaufen.

Einer Gruppe engagierter Lehramtsstudierender, allen voran Anna Baumgartner, blieb keine 
andere Wahl als sich, von der Studienvertretung abgewiesen und der ÖH Uni Wien 
abgewimmelt, selbst für eine Verlängerung einzusetzen. Bei Gesprächen mit dem Rektorat 
konnte aufgrund unterschiedlicher Rechtsansicht keine Einigung erzielt werden.

Überzeugt davon, das Rektorat und die ÖH Uni Wien würden einer falschen Rechtsansicht 
unterliegen, wurde ein Gutachten zur Beantwortung dieser Rechtsfrage auf eigene Kosten bei 
MMag. Dr. Karl-Arlamovsky beauftragt. Dieser vertritt die eindeutige Rechtsmeinung, dass 
eine Verlängerung des Curriculums nicht an die gesetzlichen Fristen gebunden und damit im 
gegenständlichen Fall durchaus möglich wäre. Dies wurde auch mündlich von Dr. Stefan 
Huber bestätigt.

Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Krise auf Österreichs Hochschulen wurde das 
Diplomstudium Lehramt auf der Uni Wien nun doch bis 30.04.2021 verlängert.
Auch wenn dieser Schritt im Sinne der Studierenden ist, ist es bedauerlich, dass die 
Verlängerung nicht aufgrund der richtigen Rechtsüberzeugung, sondern der Auswirkungen 
der Covid-19 Krise erfolgt ist. 

Zumindest diese Krise scheint für die Diplom- Lehramtsstudierenden vorerst gelöst zu sein. 
Dennoch entstanden ihnen Kosten für das genannte Rechtsgutachten, welches eigentlich von 
der Studienvertretung oder ÖH Uni Wien im Sinne einer gewissenhaften Vertretung der 
Studierenden beauftragt hätte werden müssen. Um dieses Versäumnis zumindest im 
Nachhinein zu beheben, ist eine Kostenübernahme der ÖH Uni Wien ein wichtiger Schritt.

Beschlusstext:

Die ÖH Uni Wien möge daher folgendes beschließen:

● Die Kosten für das beiliegende Rechtsgutachten i. H. v. 240 Euro (siehe beiliegende 
Rechnung) werden von der ÖH Uni Wien übernommen und an Frau Anna 
Baumgartner an eine von ihr bekanntzugebende Kontoverbindung binnen 14 Tagen 
überwiesen.

Anhang: Rechnung, Gutachten








